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Beobachtungsmöglichkeiten für psychisch abnormale Kinder
und Jugendliche von Verena Conzetti*) (Schluss)

III. Zusammenstellung einiger zahlenmäßiger
Verhältnisse in Bezug auf Beobachtung und
Begutachtung von Kindern und lugendlichen

In diesem Zusammenhang interessiert uns vor
allem, wieviele Kinder und Jugendliche in den
letzten 5 Jahren jährlich ungefähr zur
Beobachtung in die „Friedmatt" eingewiesen worden
sind. Darüber gibt die nachfolgende Tabelle
Aufschluß. Vorauszuschicken ist noch, daß die
Jugendlichen nur bis zu 18 Jahren, dem
Strafmündigkeitsalter, aufgeführt werden.

Friedmatt-Einweisungen:
Schulkinder total Jugendliche total

Jahr Knaben Mädchen Knaben Mädchen Total
1933 8 3 11 11
1934 1 2 3 4 3 7 10
1935 3 1 4 10 3 13 17
1936 1 1 2 6 6 12 14
1937 — 2 2 7 8 15 17
1938 bis 3 2 5 8 7 15 20
Ende Nov.

Wir sehen, daß die Zahl der jugendlichen
Friedmatt-Patienten seit 1933 fast auf das Doppelte

gestiegen ist.
Entsprechend wurden in der psychiatrischen

Poliklinik ambulant begutachtet und evt. behandelt

ungefähr:

Psychiatrischen Poliklinik:
Schulkinder total Jugendliche total

Jahr Knaben Mädchen Knaben Mädchen Total
1933 23 40 63 — — 63
1934 26 24 50 12 7 19 69
1935 28 31 59 5 12 17 76
1936 46 35 81 9 13 22 103
1937 46 28 74 14 18 32 106

*) Auszug aus der Diplomarbeit: Untersuchung über
die heutigen Beobachtungsmöglichkeiten für psychisch
abnormale Kinder und Jugendliche in Basel im
Hinblick auf die Frage der Errichtung einer psychiatrischen

Beobachtungs- und Behandlungsstation. Soziale
Frauenschule Zürich, Dez. 1938.

Wenn wir diese Zahlen betrachten, müssen wir
uns darüber klar sein, daß damit nur ein ganz
kleiner Teil der Beobachtungsfälle erfaßt wird. In
die „Friedmatt" werden ja meistens nur schwere
Fälle aufgenommen, z. B. beginnende Psychosen
oder solche Patienten, deren Verhalten man nach
allen erdenklichen, gescheiterten Behandlungsund

Unterbringungsversuchen völlig ratlos
gegenübersteht. Bei allen übrigen, z. B. leichtern
Psychopathien oder Neurosen, muß eben bei der
Versorgung auf die hilfreiche Stütze eines
psychiatrischen Outachtens verzichtet und die ganze
Verantwortung für das Gelingen vom Versorger
allein getragen werden. Für einen gewissen Teil
von Fällen genügt allerdings die ambulante
Untersuchung und Behandlung der psychiatrischen
Poliklinik.

Besonders stark wird das Fehlen einer psychiatrischen

Beobachtungsstation von der
Jugendstaatsanwaltschaft empfunden. In den meisten
Fällen, in denen es sich nicht um bloße
Gelegenheitsdelikte handelt, liegen den Vergehen der
kriminellen Jugendlichen psychische Schwierigkeiten

und Störungen zu Grunde. Daß unter diesen

Umständen in vielen Fällen eine psychiatrische

Beobachtung von größter Bedeutung ist für
die Beurteilung der Persönlichkeit und Handlung
des Jugendlichen, ist klar. Eine wichtige Rolle
spielt sie auch zur Abklärung eventueller psychischer

Störungen und Schädigungen bei Kindern
und Jugendlichen, die Opfer von Sittlichkeitsdelikten

wurden. Jugendanwalt Dr. Frey schätzt,
daß sich die Zahl der
Jugendstaatsanwaltschaftsfälle, die einer psychiatrischen
Beobachtung bedürfen, allermindestens auf c a
5 0 im Jahr belaufen wird.

Was die Zahlen der Psychiatrischen Poliklinik
anbelangt, so ist zu sagen, daß es sich
schätzungsweise bei Vi bis y3 der Schulkinder um
Schwachbegabte der Hilfsschule und
Geistesschwache der Anstalt „zur Hoffnung", also keine
eigentlichen Beobachtungsfälle, handelt.
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